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Reglement über die Abfallbewirtschaf+ung

Gestützt auf § 6, Abs.3, § 22, Abs. 1 und § 35 des kan+onalen Gesetzes über die Ab-
fallbewirtschaftung (Abfallgese+z) vom 10.02.1993 erlässt die Politische Gemeinde
Zihlschlacht-Si+terdorf folgendes Reglement:

l. Allgemeine Bestimmungen

Zweck

Art. 1
Das Reglement bezweckt die Vermeidung von Abfällen, die
Verminderung der Abfallmenge, die sinnvolle Wiederverwertung
und Verwertung sowie die schadlose Beseitigung der Abfälle.

Die zuständigen Instanzen sorgen in Zusammenarbeit mit Bund
und Kanton für eine ökonomisch und ökologisch sinnvolle Ver-
wertung und Entsorgung der Abfälle.

Der Abfall ist bei fehlenden Vorschriften so zu beseitigen, dass
der Mensch und seine Umwelt nicht gefährdet werden.

Geltungsbereich
Art. 2
Die Bestimmungen dieses Reglements gelten für das ganze Ge-
biet der Politischen Gemeinde Zihlschlacht-Si+terdorf .

Übergeordnete Erlasse
Art. 3
Die eidgenössischen und kantonalen Bestimmungen über den
Gewässer- und Umweltschutz sowie die Abfallbewir+schaftung
sind übergeordnet und gehen den vorliegenden Bestimmungen
vor.

Art. 4
Abgabepfiicht Abfälle müssen ökologisch sinnvoll getrennt der Verwertung

oder der En+sorgung zugeführt werden. Sie sind an den vorge-
sehenen Sammelstellen abzugeben bzw. für die Kehrich+abfuhr
oder die Spezialabfuhren bereitzustellen.
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Art. 5
Unbewilligte Ablagerungen jeglicher Art sind verboten. Das Ver-
brennen von Abfällen im Freien oder in ungeeigneten Feue-
rungsanlagen sowie das Abbrennen von Gebäuden oder Ge-
bäude+eilen sind verboten. In Einzelfällen kann der Kanton Aus-
nahmen bewilligen.

Ablagerungs- und
Verbrennungsverbot

Das Verbrennen von pflanziichen Abfällen aus Garten, Feld oder
Forst ist zulässig, sofern keine übermässigen Immissionen errtste-
hen.

Feste Abfälle dürfen in keiner Form, auch nicht zerkleinert oder
gemahlen, in die Kanalisa+ion gebracht werden.

II. Organisation

Zuständigkeit
Art. 6
Der Gemeinderat vollzieht dieses Reglement sowie die Bestim-
mungen des Bundes und des Kan+ons, soweit die Gemeinde
zuständig ist. Er kann den Vollzug einer speziellen Kommission
oder einer Verwal+ungsab+eilung übertragen,

Der Gemeinderat kann Dritte mit der Organisation von Sammel-
diensten und der Veiv/ertung der Abfälle beauftragen, soweit
diese Aufgaben nicht von einem Verband wahrgenommen
werden.

Vorschriften eines Verbandes kann der Gemeinderat für ver-
bindlich erklären und ergänzen.

Information
Art. 7
Das zuständige Organ orientiert periodisch über die Sammel-
teuren und Sammelplätze; ebenfalls sind die Gemeindeange-
hörigen im Rahmen der Zweckbestimmung dieses Erlasses kon+i-
nuierlich zu informieren.
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Art. 8
Kontrolle Die zuständigen Organe der Politischen Gemeinde sind berechtigt,

private Abfallanlagen zu kontrollieren. Die Anlagenbe+reiber haben
bei diesen Kontrollen mitzuwirken.

Die Politische Gemeinde ist befugt, widerrech+lich bereitgestellte oder
angelieferte Abfälle auf deren Herkunft und Verursacher zu untersu-
chen.

Sammeldienste
Sammelstellen

Art. 9
Das zuständige Organ legt fest;
1. die Sammeldienste und Sammels+ellen für Siedlungsabfälle
2. die Sammeldiens+e und Sammelstellen fürSepara+samm-

lungen
3. die Sammeldiens+e und Sammelsfellen fürSonderabfälle

und problematische Abfälle

Es erlässt die notwendigen Anordnungen für die Durchführung
der Sammlungen und macht diese öffentlich bekannt,

Bereitstellung
Art. 10
Die Bereitstellung der Abfälle hat in zugelassenen Sammelbehäl-
fern wie Kehrichtsäcken oder Containern zu erfolgen. Defekte,
überfüllte und nicht zugelassene Sammelbehäl+er werden nicht
mitgenommen bzw. nicht geleert, Sperrgut ist nach den Wei-
sungen des Verbandes KVA Thurgau bereitzustellen. Unordent-
lich bereitgestellte und verletzungsgefährliche Sperrgüter wer-
den nicht mitgenommen.

Die Abfälle sind am Sammel+ag an der Fahrrou+e bei den be-
zeichneten Sammelplätzen bereitzustellen.

Der Fussgänger- und Fahrverkehr darf nicht behindert werden.
Ebenso ist Rücksicht auf die Schneeräumung zu nehmen. Nach
der En+leerung sind die Sammelbehältervom öffentlichen Grund
zu entfernen.

Abfälle aus Liegenschaften, welche nicht an der Fahrroute lie-
gen, sind an einem bezeichneten Sammelplatz an der Fahrroute
zu deponieren. Bei Unklarheiten und Streitigkeiten entscheidet
der Gemeinderat über den Sammelplatz.
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I. Entsorgung

Siedlungs, Problem-
und Sonderabfälle

Art. 11
Der Kehrich+abfuhr dürfen nur Siedlungsabfälle aus Haushaltun-
gen mitgegeben werden, wie Verpackungen, zerbrochenes
Geschirr, Fensterglas, kleine Möbel, kalte Asche (nur im Keh-
rich+sack) e+c.

Wiederverwertbare Siedlungsabfälle sind, soweit ökologisch
sinnvoll, entweder den Separatsammlungen oder direkt den
Wiederverwertungsstellen zuzuführen.

Problem- und Sonderabfälle sind über die Sonderabfallsamm-
lungen, die Separatsammlungen der Gemeinde oder die kan-
tonalen Giftsammelstellen zu entsorgen.

Garten- und kompo-
stierbare Abfälle

Art. 12
Kompostierbare Abfälle sind im Garten, Haushält und Gewerbe
anfallende organische Stoffe. Sie sollen so weit als möglich vom
Verursacher kompos+iert werden.

Die Politische Gemeinde bietet selbst oder durch Dritte eine
oder mehrere Entsorgungsmöglichkeiten für kompos+ierbare und
verholzte Gartenabfälle an. Nach Bedarf wird auch ein Häck-
seldienst angeboten.

IV. Finanzierung

Grundsatz

Art. 13
Die Gemeindeversammlung legt die Gebühren für die von der
Politischen Gemeinde zu erfüllenden Aufgaben in der Abfallge-
bührenordnung fest. Massgebend für die Gebührenfes+legung
sind das Kos+endeckungs- und das Verursacherprinzip.
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Art. 14
Gebühren Die Abfallgebührenordnung bedarf der Genehmigung durch

das Departement für Bau und Umwelt.

Soweit der Verband KVA Thurgau Aufgaben der Politischen
Gemeinde übernimmt, gilt der Gebührentarif des Verbandes.

Teuerung

Art. 15
Der Gemeinderat kann die Gebühren periodisch der Teuerung
oder anderen veränderten Gegebenheiten anpassen,

Strafbestimmungen

V. Strafbestimmungen und Rechfsmitfel

Art. 16
Bei fahrlässigen oder vorsätzlichen Widerhandlungen gegen
Vorschriften über den Umgang mit Abfall kann der Gemeinde-
rat die angefallenen Kosten in Rechnung stellen und fehtbare
Personen beim Bezirksamt zur Anzeige bringen.

Rechlsmittel
Art. 17
Gegen Entscheide des Gemeindera+es kann innert 20 Tagen seit
Eröffnung beim Departement für Bau und Umwelt des Kantons
Thurgau Rekurs erhoben werden.

VI. Schlussbestimmungen

Art. 18
Aufhebung bisherigen Mit Inkraf+setzung dieses Reglements werden sämtliche bisheri-

gen Abfallreglemenfe aufgehoben.Rechts
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Art. 19
inkrafttreten Das vorliegende Reglement tritt nach Beschlussfassung durch

die Gemeindeversammlung und Genehmigung durch das De-
partement für Bau und Umwelt auf einen vom Gemeinderat zu
bestimmenden Zeitpunkt in Kraft.

Zihlschlacht, 06. April 2000

Für d,6n G^meinderat Zihlschlacht-Sitterdorf

[i£ld
Heidi 'Qtdu, GeWieiTid^stffimann

y-^/^ ^/^,
Jörg' Krucker, Gemeindeschreiber

Von der Gemeindeversammlung beschlossen
am: 29. Mai 2000 (Reglement) sowie am 17. Januar 2001 (Abfallgebührenordnung)

Vom Departement für Bau und Umwelt des Kan+ons Thurgau genehmigt
am:............................................................................................................>/ffn\f,>Qff^^^

Bau und Umwelt des
Kantons Thurgau
genehmigt am:

y '?
Vom Gemeinderat in Kraft gesetzt ^..-.^..M..^..^.^^

per:.
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Anhang

zum Reglement über die Abfallbewirtschaftung

Abfallgebührenordnung

Gestützt auf Artikel 13 Reglement über die Abfallbewirtschaftung der Politischen

Gemeinde Zihlschlacht-Sitterdorf legt die Gemeindeversammlung folgende Abfall-

gebühren fest:

Grundgebühr:

- pro Liegenschaft und Jahr Fr. 100.--

ur det^ Gemeinderat Zih.

iidi Grau-Lam

emeindepräsidentin Gemeindeschreiber

Von der Gemeindeversammlung beschlossen

am: 25. November 2020

Vom Departement für Bau und Umwelt

des Kantons Thurgau genehmigt am: 0 5. März 2021

Vom Gemeinderat in Kraft gesetzt

per:
0 l Jan. 2021


